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Da nach der Veröffentlichung einer Bekanntmachung des bevorstehenden Außerkrafttretens der nachstehend 
genannten Antidumpingmaßnahme ( 1 ) kein Antrag auf Überprüfung einging, gibt die Kommission bekannt, 
dass diese Maßnahme in Kürze außer Kraft tritt. 

Diese Bekanntmachung wird nach Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1225/2009 des Rates vom 
30. November 2009 über den Schutz gegen gedumpte Einfuhren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft 
gehörenden Ländern ( 2 ) veröffentlicht. 
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